
Brühl, den 11.08.2009Stadt Brühl 
Der Wahlleiter 

An die Mitglieder des 
Wahlausschusses 

EINLADUNG 


Ich lade Sie ein zur öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses 

Tag 

Donnerstag 
Datum 

13.08.2009 
Uhrzeit 

17.30 Uhr 
S'lzungsOrl 

Rathaus, A 013 
Mit freundlichen Grüßen 

111i1h: 
Wt:~) 

Tagesordnung 

r TO- Gegenstand Vorlagen­
Pkt. Nr. 

26/08 ,( 

2 

1 Verpflichtung der Beisitzerlinnen 

Zulassung des Wahlvorschlages der Freien Wähler! 26/08 i1'V 
Bürgervereinigung Brühl e.v. zur Nachwahl des Rates der 
Stadt Brühl am 30.08.2009 für den Wahlbezirk 7.0 

des Wahlleiters 

Bei Verhinderung des ordentlichen Mitgliedes wird gebeten, die Stellvertreterin bzw. 
den Stellvertreter zu informieren. 

Zu der Sitzung hat jedermann Zutritt. 

Der Wahlausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Beisitzerlinnen beschlussfähig. 



VORLAGEN-NR: 


Stadt Brühl 

Betreff 

Fachbereich 
10 

Verpflichtung der Beisitzer/innen 

Aktenzeichen 
129003 

VERTRAULICH 0 

Datum 
01.07.2009 

26/08' G 
Beratungsfolge 

(Rat I Ausschuss) 

WahlA 

Finanzielle Auswirkungen 	 JaD Nein~ 

o 	Mittel stehen zur Verfügung bei Haushaltsstelle 

o Mittel stehen nicht zur Verfügung 

Über - außerplanmäßige Ausgabe Haushaltsstelle 

~ Beschlussentwurf und Erläuterungen 

o Auszug aus der Niederschrift des __ am __ 

Beschlussentwurf: 

Der Vorsitzende verpflichtet die Beisitzerinnen und Beisitzer gemäß § 6 Abs. 3 
Kommunalwahlordnung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes. 

Erläuterungen: 

1. 	 Nach § 6 Abs. 3 Kommunalwahlordnung (KWahIO) sind die Beisitzerinnen und 
Beisitzer des Wahlausschusses vom Vorsitzenden vor Beginn ihrer Tätigkeit auf eine 
unparteiische Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei 
ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, insbesondere über alle dem 
Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten, zu verpflichten. 

2. 	 Die Mitglieder des Wahlausschusses sind jedoch nicht gehindert, an einer 
Entscheidung mitzuwirken, die sich auf ihre Wahl oder Bewerbung erstreckt. 

3. 	 Die Verpflichtung kann z.B. in der Weise vollzogen werden, dass die Beisitzerinnen und 
Beisitzer durch Erheben von den Plätzen ihr Einverständnis mit folgender Formel 
bekunden: 

"Ich verpflichte mich, dass ich mein Amt unparteiisch wahrnehmen werde und 
Verschwiegenheit wahren werde über die bei meiner amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen 
Tatsachen." 

Wahlleiter Zust.Dez. Fachbereich Dez. II FB 14 

i .V. 



VORLAGEN-NR: 


Stadt Brühl l~\ VERTRAULICH D(;;: 
~,l! 

~;tJ 

Fachbereich Aktenzeichen Datum 
10 129003 11.08.2009 

Betreff 

Zulassung des Wahlvorschlages der Freien Wähler/Bürgervereinigung 
Brühl eV. zur Nachwahl des Rates der Stadt Brühl am 30.08.2009 für den 
Wahlbezirk 7.0 

26/08 /J11­

Beratungsfolge 
(Rat I Ausschuss) 

WahlA 

Finanzielle Auswirkungen: Ja D Nein 

D Mittel stehen zur Verfügung bei Sachkonto / Kostensteile __ 


D Mittel stehen nicht zur Verfügung 


D Über - außerplanmäßige Ausgabe Sachkonto I KostensteIle __ 


D Beschlussentwurf und Erläuterungen 

Auszug aus der Niederschrift des __ am __ 

Beschlussentwurf 

Der Wahlausschuss beschließt, den als Anlage beigefügten Wahlvorschlag der Freien 
Wähler/Bürgervereinigung Brühl eV. (fw/bVb) für den Wahlbezirk 7.0 zur Nachwahl des Rates der 
Stadt Brühl am 30.08.2009 (Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschusses) zuzulassen. 

Erläuterungen 
Der Wahlbezirksbewerber der fw/bVb für die Wahl zum Rat der Stadt Brühl im Wahlbezirk 7.0, 
Herr Josef Heigl, ist am 08.08.2009 verstorben. 

Gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2 Kommunalwahlgesetz (KWahIG) muss eine Nachwahl stattfinden, wenn 
ein im Wahlbezirk vorgeschlagener Bewerber nach der Zulassung des Wahlvorschlages 
(Wahlausschusssitzung am 16.07.2009), aber noch vor dem Wahltag stirbt und ein 
Ersatzbewerber auf der Reserveliste nicht vorhanden ist. Die fw/bVb hat keinen Ersatzbewerber 
für Herrn Heigl benannt 

Der Wahlleiter hat am 10.08.2009 die Wahl zum Rat der Stadt Brühl für diesen Wahlbezirk 
abgesagt, die entsprechende öffentliche Bekanntmachung ausgehangen und die Aufsichtsbehörde 
informiert 

Die Aufsichtsbehörde hat bereits telefonisch angekündigt, den Tag der Nachwahl gemäß der 
Bestimmung des § 21 Abs. 2 Satz 3 KWahlG auf den 30.08.2009 festzulegen und entsprechend 
die maßgeblichen Fristen und Termine zu bestimmen Die schriftliche Festsetzung folgt kurzfristig. 

Ein Ersatzwahlvorschlag der fw/bVb kann gemäß § 64 Abs. 2 Satz 4 KWahlO von der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson des ursprünglichen 
Wahlvorschlages vorgelegt und unterzeichnet sein. Das Verfahren nach § 17 KWahlG (Mitglieder­
Nertreterversammlung usw.) braucht nicht eingehalten zu werden. Von dieser Möglichkeit hat die 
fw/bVb Gebrauch gemacht und Frau Beate Plötner als Wahlbezirkskandidatin vorgeschlagen. 

Wahlleiter ZustDez. Fachbereich Dez. 11 FB 14 

(~ . tI­
Rat1-04-98 



Vorlagen Nr. Seite 

:J...blti I"M 
2 

Der Wahlvorschlag wurde rechtzeitig beim Wahlleiter eingereicht. 

• 	 Er wurde unverzüglich nach Eingang auf die vorgeschriebene Form und den 
notwendigen Inhalt hin überprüft. 

• 	 Die Bewerberin musste ihrer Bewerbung schriftlich zustimmen. 
• 	 Der Wahlvorschlag musste Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnort, 

Wohnung und den Beruf der Bewerberin enthalten. 
• 	 Der Wahlvorschlag musste Namen und Anschrift der Vertrauensperson und ihrer 

Stellvertreterin bzw. ihres Stellvertreters enthalten. 
• 	 Für die Bewerberin musste die Wählbarkeit bescheinigt werden. 

Die Wählergruppe war in der zum Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode im Rat 

der Stadt Brühl vertreten, so dass ein Nachweis gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 Kommunalwahlgesetz 

(KWahIG), z.B. Vorlage von Parteiprogramm, nicht erforderlich ist. 


Die Vorprüfung des Wahlvorschlages hat ergeben, dass gegen die Zulassung keine Einwände 

bestehen. 


Der Wahlleiter gibt gemäß § 28 Abs. 5 Kommunalwahlordnung (KWahIO) im Anschluss an die""'" 

Beschlussfassung über die Zulassung des Wahlvorschlages die Beschlussfassung bekannt und 

weist auf den zulässigen Rechtsbehelf hin. 

Nach Verkündung der Entscheidung in der Sitzung können folgende Personen/Stellen gegen die 

Entscheidung Beschwerde einlegen (§ 18 Abs. 4 KWahIG): 


-Vertrauensperson des Wahlvorschlages 

-Wahlleiter 

-Aufsichts behörde 

-Frist: 3 Tage nach Verkündung 

-Beschwerde an: Kreiswahlausschuss 


Anlage 

Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschusses 


Wahlleiter Zust.Dez. Fachbereich Dez. 11 FB14 



Anlage 16 

Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschusses 
der Stadt Brühl 


zur Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge 


Brühl, den 13.08.2009 

I. 	 Zur Prüfung und Entscheidung über die Zulassung des eingereichten Wahlvorschlages für die 
Nachwahl der Vertretung der Stadt Brühl am 30.08.2009 im Wahlbezirk 7.0 trat heute, am 13.08.2009 
nach ordnungsgemäßer Einladung der Wahlausschuss zusammen. 

Es waren erschienen: 

Familienname, Vorname Wohnort Funktion 

Iv. Vorsitzende(r) 

i stellv. Beisitzer(in) 

er, Marie-Therese i Beisitzer(in) 

Weidemann, Volker stellv. Beisitzer(in) 

4 Dahmen, Dieter Beisitzer(in) 

Meeth, ! stellv. Beisitzer(in) 

5 Klug, Hans Theo i Beisitzer(in) 

1 
6 

7 

8 

1 
9 

110 

I 11 

---..... 

• Küster, Luise 
• 

i stellv. Beisitzer(in) 
•

Müller, Michael 1 Beisitzer(in) I 

· Jung, Elisabeth . stellv. Beisitzer(in) 

Simons, Walter ! Beisitzer(in) I 
Poschmann, Wolfgang stellv. Beisitzer(in) • 

Vilkman, Ulla Beisitzer(in) 

Dr. Petran, Matthias stellv. Beisitzer(in) 

Vogel, Michael Beisitzer(in) 

! Hosmann, Hanns-Henning stellv. Beisitzer(in) 

Weesbach, Wolfgang Beisitzer(in) 

1Heck, Anne-Rose stellv. Beisitzer(in) 

Winkelmann-Strack, Bernd • Beisitzer(in) 

Niclasen, Agnes Beisitzer(in) 
· 

Ferner waren zugezogen: 
Markus Gast als Schriftführer/fR 

Der/Die Vorsitzende eröffnete um 17:30 Uhr die Sitzung damit, dass er/sie die Beisitzer/innen und 
den/die Schriftführer/fR zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über 
die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen, insbesondere über alle dem 
Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten, verpflichtete. Er/S+e stellte fest, dass Ort, Zeit und 
Tagesordnung der Sitzung nach § 6 Abs. 2 Satz 1 der Kommunalwahlordnung öffentlich bekannt 

1) 

gemacht und die Vertrauenspersonen aller eingereichten Wahlvorschläge schriftlich - fernmündlich ­
geladen worden sind. 



11. Der/9fe Vorsitzende legte dem Wahlausschuss folgenden Wahlvorschlag vor: 

Wahlvorschlag für die Wahl in dem Wahlbezirk 7.0: 

Familien- und Vorname 
ParteiIWählergruppe 

Plötner. Beate Freie Wähler/Bürger-Vereinigung­
Brühl(fw/bVb) 

Er/Sie berichtete über das Ergebnis der Vorprüfung. 

111. An Hand der auf dem Wahlvorschlag befindlichen Eingangsvermerke wurde festgestellt, dass kein 
Wahlvorschlag verspätet eingegangen ist. 

IV. Der Wahlausschuss prüfte nunmehr im Einzelnen den rechtzeitig eingegangenen Wahlvorschlag. Die 
Prüfung erstreckte sich im Besonderen auf folgende Punkte: 

a) Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe und ggf. Kurzbezeichnung, im Falle eines/r 
Einzelbewerbers/in Name und ggf. Kennwort. 

b) 

c) 

bei Parteien und Wählergruppen 

Nachweise über demokratisch gewählten Vorstand. schriftliche Satzung und Programm, falls die ' 
Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht"'" 
ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung des zuständigen Kreises, im 
Landtag oder auf Grund eines Wahlvorschlages aus dem Land im Bundestag vertreten ist 

Unterzeichnung des Wahlvorschlags. Bescheinigung des Wahlrechts und Zahl der gültigen 
Unterschriften. 

d) Person der Bewerberin, Zustimmungserklärung und Bescheinigung der Wählbarkeit 

V. Bei der Prüfung ergaben sich kein Mängel. 

VI. Der Wahlausschuss beschloss sodann. folgenden Wahlvorschlag zuzulassen: 

I Name. 
Vorname 

I Beruf Geburtsdatum Geburtsort Adresse ParteiIWählergruppe 

Plötner. 
Beate 

Übersetzerin 

, 

14.04.1967 Brüh I/Erftkreis Urfelder 
Straße 14 
50321 
Brühl 

Freie 
Wähler/Bürger­
Vereinigung-Brühl 
(fw/bVb) 

VII. Der Wahlausschuss beschloss mit Stimmenmehrheit - einstimmig -; bel Stimmengleichheit gab die 
• 1) 

Stimme des/r Vorsitzenden den Ausschlag. Die Sitzung war öffentlich. ."" 

VIII. Vorstehende Verhandlung wurde vorgelesen, von dem/tief Vorsitzenden. den Beisitzern/Beisitzer/innen 

und d /tief S h 'ftf'h r h' t d . fit t h . b
em c n u rer 1ft gene mlgl un wie OIQl un ersc ne en: 

VorSI!zende(r) Brandl. Andreas / Becke. Wllfned BetSltzer(rn). Baule. Ul'a i Bohlken. Klaus 

Belsltzer(ln): Br~mer. Mane-The,ese i Weidemann. Volker Be·s1tzer(m}' Dahmen, Dleter J Meeth, Hans 

Belsltzer(ln): Klug. Hans Theo I Küster. lUlse Bersltzer(rn) Muller. Michaeli Jung. Ehsabeth 

Bersltzer(rn): S,mans. Waller I Poschmann. Wolfgang Be;sltzer(m}' Vllkman, Ulla I Dr. Petrao, MaHhlBs 

Be1s1tZ€r(m). Vogel, Michael! Hosmann. Hanns~He(Yllng Belsltzer(rn). Weesbach. Wolfgang / Heck. Anne·Rose 

~....................... 
Belsllzer(rn): Wrnkelmann-Strack. Bernd / Nlclasen. Agne> SCh"rtfuhrer(rn): Markus Gast 

--_.­
1) Nlchl zutreffendes streichen 

2) Die Reihenfolge nchtet Sich nach den von dem'der Wahlleiter/in festzusetzenden Nummern. 

3) Bel Elnzelbewerbern/Elnzelbewerbennnen sind hier die Bezeichnung "Elnzelbewerber/Elnzelbewerberln" und ggf. 

das Kennwort einzusetzen. 

4) Nur bel gleichzeitig mit der Wahl des Rates stattfindenden Bez:rksvectretungswahlen In kreisfreien Stacten. 

5) Die Llstenwahlvorschiage können auch ais Anlagen aufgefuhrt werden. 

6) Die Stadtbezl'ke sind In der In der Salzung festgeiegien Reihenfolge aufzufuhren 




